
Madrid - Informationen

Auf jeden Fall mitnehmen:

� Schlafsack
� Isomatte / Luftmatratze
� Sonnenschutz
� Trinkflasche
� evtl. Mückenschutz
� Personalausweis (U16: Kinderausweis) oder Reisepass
� Benötigte Medikamente
� Verpflegung von Sonntag bis Montagabend (Hinfahrt)
� Verpflegung von Sonntag bis Montagfrüh (Rückfahrt)
� evtl. EC-Karte, Bargeld im Geldgürtel
� Handy, Ladegerät und:
� Wichtig: Mehrfachsteckdose für Ladegeräte (z.B. auch Akkuladegeräte für Fotoapparate)
� Kleines UKW-Radio für die Simultanübersetzungen (evtl. mit Kopfhörer)
� Badebekleidung für die Gardena-Standard-Gartendusche

Absprachen:

� Auf der Busfahrt und in der Unterkunft gilt absolutes Alkoholverbot
� Ansonsten Alkohol- und Tabakkonsum nur nach dem (spanischen) Jugendschutzgesetz
� Alkoholisierte Volljährige können durch die Fahrtleitung ausgeschlossen werden
� Rückkehr in die Unterkunft bis spätestens 24.00 Uhr
� Gruppen-Fremde dürfen nicht mit in die Schule genommen werden
� Das Gepäck ist in der Schule sicher - dennoch wird keine Haftung für Wertgegenstände übernommen
� Wichtig: Nehmt so wenig Gepäck wie möglich mit! (Aufgrund des vergrößerten Gepäckvolumen

durch Isomatte und Schlafsäcke)
� Bei den Großveranstaltungen dürfen keine Messer, Stangen und sonstige gefährliche Gegenstände

mitgenommen werden (analog zu den Stadionregeln in Deutschland)

Aufsichtspflicht / To-do-List für Gruppenleiter

� Für den unbeaufsichtigten Aufenthalt von Minderjährigen in Madrid in Gruppen von mindestens drei
Personen muss evtl. eine Zustimmung der Eltern schriftlich eingeholt werden

� Benötigen Minderjährige regelmäßig Medikamente, ist das den Aufsichtsführenden mitzuteilen
� Jede Gruppe sollte ausreichend Material für die Erste-Hilfe mit sich führen - schon während der Bus-

fahrt

Jugendschutzgesetz in Spanien

� Minderjährigen ist der Aufenthalt auf Straßen, Plätzen und in Restaurants erlaubt, jedoch nicht in den
Raucherbereichen der Gaststätten

� Jedweder Alkoholkonsum ist erst ab 18 gestattet (anders als in Deutschland!)
� Der Verkauf von Tabak an Minderjährige ist nicht gestattet, ebenso der Zutritt zu Raucherbereichen
� Der Zugang zu Internetcafes ist auch Minderjährigen erlaubt
� Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit ist in Spanien grundsätzlich verboten (das gilt auch für

Erwachsene!); auch das Umfüllen von Alkohol in andere Flaschen (sog. Boteillones) und das Trans-
portieren von Alkohol in der Öffentlichkeit ist verboten. - Strafen bis zu 700 Euro sind möglich!


